
 
Präambel 
 
§ 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (GO-Reformgesetz) vom 
09.10.2007 (GV. NRW. S. 380)  
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466) 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.03.2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 
vom 08.04.2008 (BGBI. I S. 686) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990- PlanzV 90) 
vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 
 
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung- BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswassergesetzes, der 
Landesbauordnung und des Landesabfallgesetzes vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 708)  
 
 

A. Festsetzungen gem. BauGB und BauNVO i. V. m. Pla nzV 90 
 
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 Bau GB 

 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

 
  1.  Zulässig sind gem. § 4 (2) BauNVO:   
  a.  Wohngebäude 
  b. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
   sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
   
  2. Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 4 (3) Nr. 1 und 2 BauNVO: 
  a.  Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
  b. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe   
 
  3.  Unzulässig sind gem. § 1 (5), (6) und (9) BauNVO: 
  a. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  
  b. Anlagen für Verwaltungen 
  c. Gartenbaubetriebe 
  d. Tankstellen 
  e. ortsfeste Mobilfunksendemasten als gewerbliche Hauptanlagen und Nebenanlagen im 

Sinne v. § 14 (1) oder § 14 (2) BauNVO  
 
   
2.  Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 Ba uGB  

 
0,4  Grundflächenzahl (GRZ) gem. §§ 17 und 19 BauNVO 

 
Geschossflächenzahl (GFZ) gem. §§ 17 und 20 BauNVO  
 

      I-VIII Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß gem. § 20 BauNVO 
 

   
3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä chen gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 
Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (1) BauNVO 
 
 
Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO  

 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (5) BauNVO 

 
  1. Zulässig ist: 
  a. die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO  
   
  2. Ausnahmsweise zulässig sind: 
  a. Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO  
 

WA 
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  3. Unzulässig ist/sind: 
  a. die Errichtung von überdachten Stellplätzen (Carports) und Garagen gem. § 12 (6) 

BauNVO 
  b. ortsfeste Mobilfunksendemasten als gewerbliche Hauptanlagen und Nebenanlagen  
  c. die unter § 14 (1) Satz 2 BauNVO genannten untergeordneten Nebenanlagen 

 
 

4. Fläche für überdachte Stellplätze und Garagen ge m. § 9 (1) Nr. 4 BauGB  
 

Fläche für überdachte Stellplätze und Garagen gem. § 12 BauNVO 
 
Überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der dafür festgesetzten Fläche 
gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB zulässig. 
 
 

5. Fläche, die gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB von der Be bauung freizuhalten ist 
 

Sichtfeld gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB 
  

Sichtfelder sind von jeglicher Bebauung, Bepflanzung, Einfriedung oder sonstiger Nutzung 
über 0,50 m Höhe über der endgültig hergestellten Fahrbahnoberfläche freizuhalten. Dies 
gilt auch dort, wo sie die Festsetzung einer Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB überlagern.  
 

 
6. Straßenbegrenzungslinie gem. § 9 (1) Nr. 11 BauG B 
 

Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
 
1. Die räumliche Aufteilung der Verkehrsfläche in Flächen mit unterschiedlichen 

Funktionen ist nicht im Sinne des § 9 (1) BauGB festgesetzt, sondern lediglich 
dargestellt. 

2. Die räumliche Aufteilung der Verkehrsfläche ist damit nicht rechtsverbindlich. 
 
Straßenbegrenzungslinie gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

 
 
7. Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) Nr.12  BauGB  
 

Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung: 
    

 Elektrizität (Trafostation)  
 
 
8. Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB  
 

Private Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung: 
 
Kinderspielplatz gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB 

 
 
9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur und Landschaft 

gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB  
 

1. Standort eines  großkronigen, heimischen und standortgerechten Laubbaumes. Der 
Laubbaum ist dauerhaft zu unterhalten und bei natürlichem Abgang durch einen 
Laubbaum gleicher Art und Qualität zu ersetzen.  

2. Vorhandene Garagen sowie zukünftig errichtete bauliche Anlagen in unmittelbarer 
Nähe zur südlichen Grundstücksgrenze sind mit Rankgerüsten zu versehen und mit 
ausdauernden Kletterpflanzen einzugrünen.  

3. Die Pflanzmaßnahmen dienen gem. § 1a (3) i.V.m. § 9 (1a) BauGB dem Ausgleich für 
den auf dem gleichen Baugrundstück zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft. 

4. Anpflanzungen sind spätestens nach Abschluss der Bautätigkeiten oder in der 
darauffolgenden Pflanzperiode zu vollziehen. 
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10. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuche rn und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 

Nr. 25a BauGB 
 

Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 
9 (1) Nr. 25a BauGB  
 
 

11. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. § 9 (7) BauGB 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 16. vereinfachten Änderung des Bebau- 
ungsplanes der Stadt Attendorn Nr. 4a "Schwalbenohl-Himmelsberg"  
 
 

B. Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 (1) i.V.m. § 8 6 BauO NRW 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Attendorn hat zum Bebauungsplan Nr. 4a "Schwalbenohl-
Himmelsberg" eine Gestaltungssatzung beschlossen. Diese Gestaltungssatzung ist in der jeweils 
rechtskräftigen Fassung auf den räumlichen Geltungsbereich der 16. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes der Stadt Attendorn Nr.4a "Schwalbenohl-Himmelsberg" anzuwenden.  
 

       FD Die Gebäude sind mit Flachdächern zu errichten. 
 

 
C. Sonstige Darstellungen 

 
Vorhandenes Gebäude 
 

 
vorhandene Flurstücksgrenzen und Grenzpunkte  
 

     1141 Flurstücksnummer 
 
 
D. Verfahrenshinweise  
 
1. Gem. der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 23.07.2003 ist gem. § 13 (2) Nr. 2 

BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 4a „Schwalbenohl-
Himmelsberg“ in der Fassung der 16. vereinfachten Änderung durchgeführt worden. Der Beschluss ist 
am 19.03.2008 ortsüblich mit dem Hinweis auf den Ort und den Zeitraum der öffentlichen Auslegung  
bekannt gemacht worden. 

  
2. Gem. der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 23.07.2003 ist gem. § 13 (2) Nr. 3 

BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung durchgeführt worden. Mit Schreiben vom 
26.03.2008 sind die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert 
worden bis einschließlich zum 05.05.2008 ihre Stellungnahme abzugeben. 

 
3. Die 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a „Schwalbenohl-Himmelsberg“ hat in der 

Zeit vom 31.03.2008 bis einschließlich 05.05.2008 öffentlich im Bauamt der Stadt Attendorn 
ausgelegen. 

  
4. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 25.06.2008 gem. § 1 (7) BauGB die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen, einen 
Abwägungsbeschluss gefasst und gem. § 10 (1) BauGB die 16. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4a „Schwalbenohl-Himmelsberg“ als Satzung beschlossen. 

 
 Attendorn, 26.06.2008 00.00.0000 01.04.2004 Der Bürgermeister 

 
 
 
  
  gez. Alfons Stumpf 
 
 
 
 
 



Siegel

 
5. Die 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a "Schwalbenohl-Himmelsberg" hat gem. § 

10 (3) BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung am 27.06.2008 Rechtskraft erlangt. Die ortsübliche 
Bekanntmachung hat den Hinweis enthalten, dass die Bebauungsplanänderung einschließlich 
gebilligter Begründung zu jedermanns Einsicht im Bauamt der Stadt Attendorn dauerhaft bereitgehalten 
und auf Verlangen Auskunft erteilt wird. 

 
 Attendorn, 01.07.200800.00.0000 Der Bürgermeister 
 
 
 
  gez. Alfons Stumpf 
 
 
E. Inhalt der Änderung  
 

Ortsfeste Mobilfunksendemasten sind als gewerbliche Hauptanlagen und Nebenanlagen innerhalb der 
überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. 

 
 
F. Auszug aus der Grundkarte M 1 : 5000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SATZUNG DER STADT ATTENDORN 
 

Bebauungsplan Nr. 4a 
"Schwalbenohl-Himmelsberg"  
 

16. vereinfachte Änderung 
 

Gemarkung: Attendorn 
Flur             : 10 
M           1   : 500 

 



 


